






D I E Z U K U N F T S F Ä H I G E D E M O K R A T I E

Welche weiteren Veto-Spieler können politische Entscheidungen in der
bundesdeutschen Demokratie verhindern? Der Bundespräsident spielt
eine nur nachgeordnete Rolle. Eine Beteiligung an der Gesetzgebung,
die über eine formale und (bedingt auch) materielle Prüfung hi -
nausgeht, ist nicht im Sinne des Grundgesetzes und auch keine gängige
Staatspraxis in Deutschland, wenngleich der eine oder andere Präsident
versucht hat, die Spielräume auszureizen (→ Kapitel 8). 

Vielmehr lohnt der Blick auf die potenzielle Veto-Rolle des Bundesver-
fassungsgerichts. Das Verfassungsgericht kann, wenn es angerufen wird,
jedes vom Bundestag verabschiedete Gesetz zu Fall bringen, so es in seiner
Wahrnehmung verfassungswidrig ist. Im Rahmen der abstrakten Normen-
kontrolle bedeutet dies: Eine Opposition, falls sie mehr als ein Drittel
der Abgeordneten umfasst, kann jedes im Bundestag beschlossene Ge setz
vor Ge richt bringen – mit der Hoffnung, dass dieses dort kassiert wird.
Allerdings sind einer Instrumentalisierung des Gerichts durch die Oppo-
si tion Grenzen gesetzt: Man kann nicht mit Sicherheit vorhersagen, wie
das Bundesverfassungs gericht entscheiden wird; nur einem Teil der Kla-
gen wird be kanntlich statt gegeben. Ohnehin ist die parlamentarische
Regierung frühzeitig be müht, Ge set zesvorlagen mit Blick auf »Karlsruhe«
gerichtsfest zu ma chen (→ Kapitel 9).

Die Veto-Macht der Verbände und organisierten Interessen ist politik-
feldspezifisch zu gewichten. In einigen Bereichen wie z. B. bei der Aus-
handlung der Tarifverträge kommt bestimmten Verbänden eine be-
trächtliche Gestaltungsautonomie zu (→ Kapitel 3). Hier hat der Staat
weitestgehend auf seine Veto-Macht verzichtet und sie Verbänden über-
antwortet. Ansonsten können organisierte Interessen die Umsetzung
von verabschiedeten Entscheidungen wenn nicht verhindern (eventuell
noch über den Klageweg), so zumindest aber merklich erschweren.  

Schließlich ist noch zu fragen, inwieweit auch die Medien als Veto-
Spieler im deutschen System agieren. Sie sind zwar nicht verbindlich in
Gesetzgebungsprozesse eingebunden. Dennoch können sie gerade in der
frühen Phase des Politikprozesses essenziellen Einfluss darauf nehmen,
welche Themen überhaupt auf die politische Tagesordnung gelangen
(→ Kapitel 4). Freilich gibt es nicht »die« Medien, vielmehr eine uneinheitli-
che journalistische Landschaft. Innerhalb dieser mag es besonders ein-
flussreiche Organe geben (z. B. »Bild« oder »Der Spiegel«). Diese sind un ter
bestimmten Umständen in der Lage, zur faktischen Veto-Macht auf zu-
steigen, indem sie erheblichen Druck auf Entscheidungsakteure ausüben.   

Alles in allem ist die deutsche Demokratie mit zahlreichen Veto-Spie-
lern ausgestattet, die an einer Reihe von Punkten des politischen Prozes-
ses ansetzen können. Um dennoch zu Entscheidungen und ihrer Umset-
zung zu kommen, bedarf es einer Konsensbereitschaft und -motivation
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der Akteure sowie Gelegenheiten, Einvernehmen zu suchen und herzu-
 stellen. Fehlten diese, dann würde in der Tat aus der deutschen Republik
eine »blockierte«.

Konsenspunkte in der deutschen Verhandlungsdemokratie

Neben den Veto-Punkten, also den Stellen, an denen im politischen 
Prozess Blockadeakteure ansetzen können, gibt es auch zahlreiche Kon-
senspunkte: An diesen Orten kann versucht werden, drohende oder vor-
 handene Entscheidungsblockaden abzuwenden respektive aufzuheben.
Hierzu zählen institutionelle, das heißt von der Verfassung vorgesehene
Konsenspunkte ebenso wie parteipolitische und/oder informelle. 

Ein Beispiel für einen institutionellen Konsenspunkt der bundesdeut-
schen Demokratie ist der Vermittlungsausschuss von Bundestag und
Bundesrat (→ Kapitel 10). Seine Aufgabe ist es, im Konfliktfall zwischen den
beiden Staatsorganen zu »vermitteln« – also einen Konsens in Form eines
tragfähigen Kompromisses herzustellen. Die Verhandlungen im Aus-
schuss finden in einem vergleichsweise kleinen Kreis hinter verschlosse-
nen Türen statt. Derartige Bedingungen fördern die Kompromisssuche. 

Institutionelle Konsenspunkte zur Überwindung parteipolitisch be -
dingter Blockaden, auch solcher, die über den Bundesrat transportiert
werden können, bieten auch die Fachausschüsse im Deutschen Bundes-
tag. Dort können zwischen Mehrheit und Opposition, aber auch inner-
halb der Regierungskoalition sachbezogene Kompromisse erarbeitet
werden. Mittlerweile hat sich jedoch in der Bundestagsforschung die
Erkenntnis breit gemacht, dass auch diese Gremien ein hohes Niveau
konfliktorientierter Interaktionsmuster erreicht haben.  
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| 12.1.2

Vermittlungs- und 

Fachausschüsse als 

Konsenspunkte

informell/informal
Unter informal oder informell wird das verstanden, was nicht in der Ver-
fassung, in Gesetzen oder Geschäftsordnungen (schriftlich) fixiert ist. Es
handelt sich um Vorgänge, die rechtlich nicht vorgesehen sind. Jedoch
bedeutet »informal« nicht, dass es sich um ein regelfreies oder gar illega-
les Vorgehen handelt. 

Definition

Informelle PolitikDie institutionellen Konsenspunkte scheinen allerdings für eine Kom-
promissfindung nicht immer hinreichend zu sein. An einer Vielzahl von
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Stellen des politischen Prozesses sind deswegen informelle Konsens-
punkte etabliert worden. Dort versucht man eine Einigung herzustellen,
bevor die Entscheidungen in den formalen Politikprozess getragen wer-
den. So müssen institutionelle Konsenspunkte gar nicht erst bemüht
werden.

Zu den informellen Konsenspunkten, die der Vermeidung von
Bundesratsblockaden dienen, gehören sporadische oder regelmäßige
Treffen der Regierungsspitzen von Land und Bund sowie der Führungs-
spitzen der Parteien. Auch der Bundestag bietet eine Reihe von infor-
mellen Nischen, in denen potenzielle Veto-Player zur Konsensfindung
zusammenkommen können.   

Der Konfliktbewältigung zwischen den parteipolitischen Veto-Spie-
lern in Regierungskoalitionen dienen Koalitionsrunden oder -ausschüs-
se. In diesen Gremien kommen die führenden Politiker der an der Regie-
rungskoalition beteiligten Parteien und Fraktionen zusammen. Die Rolle
der Koalitionsgremien und die damit verbundene Arbeitsweise, z. B. wie
häufig man sich trifft, wer genau Mitglied in diesem Kreis ist und wie
viel man dort bespricht, fällt von Kanzlerschaft zu Kanzlerschaft unter-
schiedlich aus. 
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Nischen zur 

Konsensfindung

Zusammensetzung des Koalitionsausschusses der schwarz-
gelben Koalition
Dem Koalitionsausschuss der schwarz-gelben Koalition unter Angela
Merkel gehören neben den Parteivorsitzenden von CDU, CSU und FDP
noch die Fraktionsvorsitzenden, die Generalsekretäre der Parteien, die
Ersten Parlamentarischen Geschäftsführer, der Chef des Bundeskanzler-
amts, der Bundesfinanzminister und ein weiteres von der FDP zu benen-
nendes Mitglied an. Die Zusammensetzung des Koalitionsausschusses
ist im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und FDP von 2009 geregelt. 

Hintergrund

Besteht die Notwendigkeit, Verbände in eine Konsensbildung einzube-
zie  hen, dann bieten sich hierfür die erwähnten neo-korporatistischen
Arenen an (→ Kapitel 3). Der Einbindung wichtiger organisierter Interes-
sen dienen die regierungsnahen Kommissionen oder parlamentarischen
Foren, in denen Verbandsvertreter ihre Vorstellungen einbringen kön-
nen. Aber auch spektakulärere Formen wie die »Konzertierte Aktion«
oder das »Bündnis für Arbeit« stellen Konsenspunkten dar, die aber nicht
immer mit Erfolg beschieden waren (→ Kapitel 3).  

Konsenspunkte mit 

Verbänden
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Schließlich können auch einzelne Funktionsträger die Rolle von Kon-
sensstiftern übernehmen. So ist der Kanzler der ersten Großen Koalition,
Kurt Georg Kiesinger, oder die Bundeskanzlerin der zweiten Großen Koa-
lition, Angela Merkel, gelegentlich als »wandelnder Vermittlungsaus-
schuss« bezeichnet worden – ein »wandelnder Konsenspunkt« in unserer
Begrifflichkeit. Moderation, der Ausgleich von Interessen, die Einbindung
verschiedener Positionen – all dies gehört zum Rollenrepertoire einer
politischen Führungsperson dazu. Dies mag zu Zeiten von Großen Koali-
tionen besonders relevant sein, wenn sich zwei sehr unterschiedliche
und nahezu gleichgewichtige parteipolitische Veto-Spieler immer wieder
finden müssen. Bei einer konsensorientierten Führungsstrategie kann es
nicht darum gehen, formale Verfassungsressourcen wie die Richtlinien-
kompetenz anzuzapfen. Vielmehr ist die Fähigkeit zur verbindenden
Kommunikation ein Ausweis von zeitgemäßer Führungskompetenz. 

Zwischenfazit: Die deutsche »Konsensusdemokratie«?

Was kann man bis hierhin über den Konsens- oder Konfliktcharakter
des politischen Systems in Deutschland sagen? Es lassen sich sowohl Fa -
cetten von Konkurrenz- und Mehrheitsdemokratie ausmachen, zugleich
eine vergleichsweise hohe Dichte an Veto-Spielern. In Konsequenz ist
eine Reihe von Verfahren und Instanzen etabliert worden, die dazu die-
nen, etwaige Blockaden und Konflikte zu überwinden respektive erst gar
nicht virulent werden zu lassen. 

Der Politikwissenschaftler Arend Lijphart bezeichnet Deutschland als
»föderalistische Konsensusdemokratie«. Für ihn sind der bundesstaatli-
che Aufbau sowie die Verschränkungen von Bundes- und Landesebene
das entscheidende Systemmerkmal. Auch andere Beobachter sortieren
Deutschland in die Gruppe der Verhandlungsdemokratien ein, in denen
ein Einvernehmen zwischen einer großen Anzahl von Veto-Spielern her-
gestellt werden muss. 

Konsenserfordernis ist das eine, Konsensfähigkeit und -bereitschaft
das andere. Es mag für parteipolitische Akteure in gewissen Situationen
opportun sein, sich bietende Konsenspunkte zu nutzen, zum Beispiel um
auf anstehende Entscheidungen im eigenen Sinne Einfluss zu nehmen.
Eine Konsensusdemokratie wie die Bundesrepublik wird jedoch schnell
zu einer blockierten Republik, wenn die Verhandlungschancen von den
Veto-Spielern nicht ergriffen werden. Es kann von Vorteil sein, Konsens-
punkte links liegen zu lassen, um beispielsweise im Vorfeld von Wahlen
die Handlungsunfähigkeit einer Regierung herbei- und vorzuführen. Ent-
sprechend ist der Vorwurf laut geworden, die deutschen Veto-Spieler hät-
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ten ihre Macht mitunter überdehnt und missbraucht – ein voreiliger Vor-
wurf, wenn man beispielsweise einen Blick auf die faktisch marginale
Blockade durch den Bundesrat wirft oder auf die vergleichsweise wenigen
»Vetos« des Bundesverfassungsgerichts. 

Nichtsdestoweniger wird von einigen Seiten durchaus ein Abbau der
Veto-Spieler und Veto-Punkte im deutschen System gefordert – in Form
einer Veränderung der politischen Verfahren und im Sinne der Um -
wandlung der Konsensusdemokratie hin zu einer Konkurrenzdemokra-
tie. Dies leitet über zu der Frage, inwieweit die Verfahren des politischen
Systems reformierbar und reformbedürftig sind.

Die reformierte Demokratie!?

Sind die Strukturen der Entscheidungsfindung in Deutschland so ver-
staubt und althergebracht, dass sie als nicht mehr zeitgemäß eingestuft
werden müssen? Ist das politische System zur Selbstreform in der Lage?

Und sie bewegt sich doch – die Verfassung im Wandel  

Ein erster Blick macht deutlich: Das Grundgesetz, das heute gültig ist,
unterscheidet sich an vielen Stellen von der Fassung, die 1949 vom Par-
lamentarischen Rat feierlich verkündet wurde. Im Laufe der rund sech-
zigjährigen Geschichte der Bundesrepublik hat es immer wieder Verän-
derungen im Verfassungstext gegeben. Im Zeitraum von 1949 bis 2010
ist das Grundgesetz 58 Mal geändert worden. 

Neben vielen kleinen punktuellen Grundgesetzänderungen hat es
auch größere »Pakete« gegeben, in denen Verfassungsreformen gebün-
delt vorgenommen worden sind. Solche »Sprünge« sind zum Teil auf-
grund historischer Entwicklungen nötig gewesen. Zum Teil waren sie
die Antwort auf einen aufgestauten Reformbedarf. 

Ein erster solcher Verfassungssprung war bereits in den fünfziger
Jahren erforderlich. Die internationale Lage und die Einbindung West-
deutschlands hatten sich so entwickelt, dass wieder deutsche Streitkräf-
te aufgestellt werden konnten und sollten. Die Wehrpflicht wurde in die
Verfassung eingefügt sowie weitere Bestimmungen rund um den Ein-
satz und die Kontrolle der Bundeswehr. 

Die finanziellen Belastungen durch die Kriegsfolgen führten in den
fünfziger und sechziger Jahren zu einem Reformdruck im Bereich der
Finanzverfassung. Im Rahmen einer Revision der Regelungen erhielten
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die Länder zusätzliche Kompetenzen bei der Steuererhebung. Eingeführt
wurde zudem der Länderfinanzausgleich (Art. 107), also dass leistungs-
starke Länder leistungsschwache unterstützen. In den Artikeln 104 bis
106 wurde die Mischfinanzierung zwischen Bund und Ländern geregelt
(→ Kapitel 10). 

Ende der sechziger Jahre waren es die seinerzeit heftig umstrittenen
Notstandsgesetze, also die Regelungen für den Katastrophen-, Krisen-
und Verteidigungsfall, die eine Veränderung und Ergänzung des Grund-
gesetzes an verschiedenen Stellen mit sich brachten. 

279

Hintergrund

Notstandsgesetze
Nach der Gründung der Bundesrepublik unterlag das Notstandsrecht
noch dem alliierten Vorbehalt. Das Grundgesetz in seiner ursprüng-
lichen Fassung sah keine Regelungen für einen nationalen Notstand vor.
Ende der fünfziger Jahre wurden erste Pläne für das Verfahren in ent-
sprechenden Krisensituationen vorgelegt, doch erst 1968 konnten die
grundgesetzändernden Notstandsgesetze – nach langer Debatte – von
der Großen Koalition unter dem Kanzler Kiesinger verabschiedet wer-
den. Zu den Notstandsgesetzen gehören die Regelungen für den Vertei-
digungsfall, den Spannungsfall, den inneren Notstand und den Katastro-
phenfall. Im Falle eines Notstands dürfen bestimmte Freiheitsrechte
eingeschränkt werden. Die Verabschiedung der Grundgesetzänderung
fand unter scharfen Protesten der opponierenden FDP und der außer-
parlamentarischen Opposition statt, die in den Bestimmungen antilibe-
rale und antidemokratische Tendenzen wahrnahmen. 

In den siebziger Jahren – in einer Zeit ohnehin hoher Reformaktivitäten –
wurde eine Kommission zur Überarbeitung der Verfassung eingerichtet
(»En quete-Kommission Verfassungsreform«). In den Debatten gab es nur
wenig, was nicht thematisiert wurde: ein Selbstauflösungsrecht des Par-
laments, die Einführung direktdemokratischer Verfahren, die Grundrevi-
sion der föderalen Strukturen Deutschlands etc. Im Vergleich dazu waren
die Vorschläge und das, was von ihnen umgesetzt wurde, eher beschei-
den; so wurde etwa der Petitionsausschuss im Grundgesetz verankert. 

Ein Quantensprung vollzog sich im Zuge der deutschen Einheit: An -
fang der neunziger Jahre wurde die »Gemeinsame Kommission von Bun -
des tag und Bundesrat« ins Leben gerufen. Ziel war eine grundlegende
Revision der Verfassung. Dies erschien nicht nur wegen des Beitritts der

Grundgesetzänderungen

durch deutsche Einheit

und 

europäische Integration
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neuen Länder zum Bundesgebiet notwendig. Auch die Weiterentwick-
lung der europäischen Integration legte eine Überarbeitung des Grund-
gesetzes nahe. Schließlich sollte noch generell über eine Modernisierung
der Verfassung nachgedacht werden. 

Die Kommissionsteilnehmer sowie die hinzugeladenen Experten spra-
chen viele auch grundlegende Fragen an. Für diverse weitergehende Vor-
schläge konnte jedoch keine Zwei-Drittel-Mehrheit organisiert werden.
Die tatsächlich vorgenommenen Grundgesetzänderungen be tra fen letz-
ten Endes zum einen die Anpassung der Verfassung an die Überwindung
der deutschen Teilung. Zum anderen wurde als neuer Artikel 23 der
»Europa-Artikel« eingeführt. Dieser regelt die Einbindung von Bundestag
und Bundesrat in die Entscheidungsfindung der Europäi schen Union (→
Kapitel 11). 
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Gemeinsame Verfassungskommission
Die Kommission zur Revision des Grundgesetzes infolge der deutschen
Einheit wurde 1991 vom Bundestag und Bundesrat gemeinsam einge-
setzt und von dem Bundestagsabgeordneten Rupert Scholz (CDU) sowie
dem damaligen Hamburger Bürgermeister Henning Voscherau (SPD)
geleitet. Die Kommission bestand aus insgesamt 64 Mitgliedern, die je
zur Hälfte vom Bundestag und Bundesrat entsandt wurden, sowie einer
gleich großen Anzahl an stellvertretenden Mitgliedern. Der Abschluss-
bericht lag im November 1993 vor. Die Arbeit der Kommission ist aus-
führlich in der Reihe »Zur Sache« 2/96 dokumentiert (herausgegeben
vom Deutschen Bundestag). Der Abschlussbericht erschien als Bundes-
tagsdrucksache unter der Nummer 12/6000.

Hintergrund

Das jüngste größere Reformpaket ist in den 2000er Jahren mit der Föde-
ralismusreform verabschiedet worden. Hierbei handelt es sich um die
umfangreichste Änderung der Verfassung seit ihrem Inkraftreten. Ins-
gesamt hat man alleine im Rahmen der Föderalismusreform I 25 Grund-
gesetzregelungen modifiziert. Die Föderalismusreform hat die Bezie-
hung zwischen Bund und Ländern in vielerlei Hinsicht neu geregelt. (→
Kapitel 10). 

Im Vergleich mit anderen Verfassungen ist das Grundgesetz relativ
häufig verändert worden; so findet sich in der Literatur auch die Ein-
schätzung vom »oft geänderten Grundgesetz« (Andreas Busch) sowie in
Medien und Politik gelegentlich die Kritik, die bundesdeutsche Verfas-

Grundgesetz ist nicht

reformresistent

Föderalismusreform 
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sung werde zu leichtfertig angetastet. Jedenfalls scheint die Zwei-Drittel-
Hürde in Bundestag und Bundesrat nicht unüberwindbar. In anderen
Staaten stehen einer Verfassungsänderung ganz andere Barrieren im
Weg: zum Beispiel ein Volksentscheid oder Abstimmungen auch in den
Parlamenten der Gliedstaaten. Vor diesem Hintergrund scheint die pau-
schale Aussage von der Reformresistenz der des Grundgesetzes nicht
haltbar zu sein.   

Trotz dieser Änderungsoffenheit der deutschen Verfassung sind
jedoch auch viele Vorhaben gescheitert. Die Debatten über wünschens-
werte Verfassungsreformen griffen stets weiter als die tatsächlichen Ent-
scheidungen – allemal wenn man die wissenschaftlichen Diskussionen
noch hinzunimmt. Das Zwei-Drittel-Erfordernis in den beiden Staatsor-
ganen machte bislang immer eine Verständigung zwischen CDU/CSU
und SPD erforderlich. Eine solche »Große Koalition« ist allerdings für
bestimmte Ideen nicht mobilisierbar gewesen. 

Die Zukunft der Reformen – Reformen der Zukunft  

Die Modernisierung der Verfassung und damit die Erneuerung des Rah-
mens für die »Politikherstellung« bleiben eine Daueraufgabe. Das Grund-
gesetz ist keine fertige Verfassung für alle Zeiten. Denn diese wandeln
sich und das Grundgesetz muss sich mit ihnen wandeln, ohne jedoch
dabei seine Substanz verlieren zu dürfen. 

Aus der Vielzahl an Vorschlägen für eine Weiterentwicklung der Ver-
fassung seien einige herausgegriffen und in Ansätzen diskutiert. Die
Veto-Spieler/Punkte-Theorie nochmals heranziehend geht es zunächst
um Möglichkeiten der Beseitigung von Veto-Punkten. Im Anschluss da -
ran dreht sich die Perspektive: Wie können Veto-Spieler gestärkt oder
neue aufgebaut werden? Und unter welchen Umständen kann dies ziel-
führend sein?

Reformen als Abbau von Veto-Punkten 
Eine ewige Baustelle ist und bleibt die bundesstaatliche Struktur Deutsch-
 lands. Die Föderalismusreformen aus dem Jahre 2006 und 2009 haben – so
ist gemutmaßt worden – viel Druck aus dem Kessel gelassen. Dies ist
aber nur die halbe Wahrheit. Einige Probleme der deutschen Bundes-
staatlichkeit sind un ge löst geblieben. Insbesondere die desolate Finanzla-
ge der Kommunen macht auf ein Strukturproblem aufmerksam: die
zunehmende Übertragung von Aufgaben (Land, Bund, EU) bei gleichzeiti-
ger Unterfinanzierung der Städte und Gemeiden.
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Auch die Neujustierungen durch die Föderalismusreform I sind nicht
die Zerschlagung gordischer Knoten gewesen. So ist die überarbeitete
Kompetenzaufteilung nicht frei von bizarren Regelungen. Hierzu zählt
beispielsweise die neueingeführte Form der konkurrierenden Gesetzge-
bung (Art. 72 Abs. 3 GG), die ein legislatives »Ping-Pong-Spiel« von Bund
und Ländern zu folge haben kann.

Überhaupt setzt die teilweise Rückverlagerung von Kompetenzen
auf die Landesebene die Gliedstaaten unter neuen Druck – unter Wett-
bewerbsdruck. Dies kann die ohnehin bestehenden Ungleichgewichte
zwischen den Ländern noch vertiefen und nach weiteren oder anderen
ausgleichenden Maßnahmen rufen. Zugleich stehen die existierenden
Ausgleichsmaßnahmen, insbesondere der horizontale Länderfinanz-
ausgleich unter Kritik: Dieser müsse abgeschafft oder zumindest refor-
miert werden, um die »produktive Konkurrenz« zwischen den Ländern
zu stärken.

Ein immer wieder eingebrachter Vorschlag, um den Wettbewerb zwi-
schen den Bundesländern fairer zu gestalten, läuft auf die Neugliede-
rung des Bundesgebietes in Form der Zusammenlegung von Ländern
hinaus. Diskutierte Modelle sehen die Verringerung auf fünf, sieben
oder acht Bundesländer vor. Allerdings stehen diesem Reformschritt die
gewachsenen Strukturen und – wie der gescheiterte Fusionsversuch Ber-
lin-Brandenburg 1996 deutlich gemacht hat – gegebenenfalls auch die
mangelnde Bereitschaft der Bevölkerungen, diesen Schritt mitzugehen,
entgegen. 

Jenseits der Reform der Bundesstaatlichkeit wird noch eine weitere
Systemveränderung andiskutiert, welche die Handlungsfähigkeit der Po -
li tik stärken soll: die Änderung des bundesdeutschen Wahlrechts in
Richtung Mehrheitswahl. Die Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts 2010 mit der Aufforderung, das Wahlrecht zu ändern, hat eine
entsprechende Debatte ausgelöst, bei der auch die Option eines (partiel-
len) Mehrheitswahlrechts wieder aufgebracht worden ist. Die Befürwor-
ter argumentieren, dass mit einer solchen Änderung entscheidungskräf-
tige Mehrheiten entstehen könnten. Parteipolitische Ve to-Spieler würden
abgebaut, wenn die Notwendigkeit, Koalitionen zu bilden, entfiele. Die
Debatte um die Einführung des Mehrheitswahlrechts hat besonders in
den sechziger Jahren – im Zeitalter der ersten Großen Koalition – erheb-
liche öffentliche Aufmerksamkeit erfahren. Der Vorschlag wird gegenwär-
tig gerne als Strategie zur Stärkung des Parlamentaris mus in Deutsch-
land empfohlen. 

Das Grundgesetz stünde der Einführung eines Mehrheitswahlrechts
nicht im Wege. Allerdings stehen erhebliche demokratietheoretische
Ein wände im Raum, die auf die Defizite des Mehrheitswahlrechts ver-
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weisen: allen voran die Benachteiligung von kleineren und von Kleinst-
parteien, die in den vergangenen Wahlen eine zunehmend wichtige Rol-
le spielen. 

Beim Nachdenken über Reformen ist schließlich noch eine Veto-
Struktur als ganzes anzusprechen: die europäische Integration. Sie legt
sich wie eine zweite Haut auf die Politik in der Bundesrepublik und
hemmt in manchen Situationen Entscheidungen, wie sie diese in ande-
ren Fällen auch fördern kann. Die Frage nach den Veto-Punkten und
ihrer Beseitigung muss gleichfalls auf dieser Ebene gestellt und beant-
wortet werden. Was sind die Instanzen, die zu einer Blockade-Situation
im EU-Kontext beitragen? Können diese abgebaut werden? 

Die nationale und die europäische Ebene sind ähnlich der Bund-Län-
der-Beziehung miteinander verflochten. So stellt sich die Frage, ob nicht
desgleichen hier eine Entflechtung der Kompetenzen und Organe ange-
zeigt wäre, wie dies bereits für den deutschen Bundesstaat versucht wur-
de. Ziel wäre eine erhöhte Transparenz bei den Zuständigkeiten sowie
die »Europäisierung« der europäischen Politik, d. h. eine Verminderung
des Einflusses der nationalen Regierungen auf die Entscheidungen der
EU sowie der Ausbau einer wirklich europäischen Interessenvermittlung
in Form echter europäischer Wahlen, Parteien und Medien. 

Reformen im Sinne des Auf- und Ausbaus von Veto-Punkten 
Reformvorschläge laufen jedoch nicht durchweg auf eine »Verschlan-
kung« politischer Entscheidungsfindung hinaus. Vielmehr stehen auch
Anregungen im Raum, die eine Ausweitung und Stärkung derjenigen
vorsehen, die an Entscheidungen beteiligt werden (sollen). Diese Vor-
schläge zielen auf eine Verdichtung der Veto-Strukturen im politischen
System Deutschlands.  

Ein wichtiger Diskussionsstrang dreht sich um die Frage, ob die Bür-
ger selbst eine stärkere, eventuell auch eine Veto-Rolle spielen sollten.
Deutschlands Verfassung kann mit Recht – wie im Kapitel 2 skizziert –
als »super-repräsentativ« bezeichnet werden. Elemente direkter Demo-
kratie sind bislang nicht auf der Bundesebene etabliert worden, außer
für die seltene Situation einer Neuzuschneidung der Länder. Dabei hat
es im Laufe der Grundgesetzgeschichte eine Reihe von Anläufen gege-
ben, direktdemokratische Instrumente einzuführen. Insbesondere als es
um die Ratifikation des europäischen Verfassungsvertrages im Jahr 2005
ging, wurde der Mangel an unmittelbarer Beteiligung von mehreren Sei-
ten problematisiert: Während in anderen Staaten Volksentscheide über
den EU-Verfassungsvertrag durchgeführt wurden, lief das deutsche Rati-
fikationsverfahren über den Deutschen Bun destag ab, ohne dass es zu
einer direkten Einbindung der deutschen Bürger gekommen wäre. 
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Die Argumente für und gegen die Einführung direktdemokratischer Ver-
fahren liegen auf dem Tisch (→ Kapitel 2). Jenseits bedenkenswerter Gegen-
argumente: Für ihre Einführung spricht die anhaltende und fundamen-
tale Unzufriedenheit der Bevölkerung mit den Inhalten und vor allem
mit dem Verfahren der aktuellen Politikherstellung. Den ge wichtigen
Einwänden gegen die direkte Demokratie kann mit klugen institutionel-
len Lösungen begegnet werden: Konkret ist zu klären, welche Beteili-
gungsquoren und Fristen sinnvoll wären, welche Rolle der Bundestag
dabei spielen sollte und welche Themen ausgeklammert werden müs-
sen. 

Vergleichsweise unkompliziert wäre die Einführung einer »Volksinitia -
tive«, also die Möglichkeit, dass ein bestimmtes Mindestquorum an Bür-
gern einen Gesetzesentwurf in die parlamentarische Beratung einbrin-
gen kann – vergleichbar der »Europäischen Bürgerinitiative«. Der
Bundestag bliebe frei in seinem Recht und in seiner Ver antwortung, den
Entwurf anzunehmen oder abzulehnen, müsste jedoch öffentlich darü-
ber debattieren. In diesem Fall würden die Bürger nicht zu Veto-Spielern,
sondern lediglich zu »Mitspielern«. Allerdings lehren die Erfahrungen aus
anderen Staaten (z. B. Österreich), dass eine formal unverbindliche Volks-
initiative in der Praxis einen sehr verbindlichen Charakter entfalten
kann.  

Noch mildere Spielarten der Einbindung der Bevölkerung in den poli-
tischen Entscheidungsprozess bieten Bürgerforen oder -konferenzen. In
diesen kommen per Zufallsverfahren oder nach bestimmten Kriterien
ausgewählte Bürger zusammen, um über die Lösung einer konkret
anstehenden Problemlage zu diskutieren. Die Ergebnisse der Bürgerfo-
ren sollen in den parlamentarischen Beratungsprozess eingespeist wer-
den. Möglich ist auch, derartige Foren zu nutzen, um die Folgen von
geplanten Gesetzen besser abschätzen zu können, indem man die Be -
troffenen frühzeitig zu Wort kommen lässt. In Deutschland sind als 
Me thode der Einbindung von Entscheidungsbetroffenen vor allem die
»Planungszellen« bekannt geworden, die bereits seit geraumer Zeit ein-
 gesetzt werden – freilich überwiegend auf der kommunalen Ebene. 
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Noch eine weitere Variante der verstärkten Einbindung von Bürgern findet
sich auf der Liste der Reformvorschläge: die Volkswahl des Bundespräsi-
denten. Diese Forderung tauchte vor nahezu jeder Bundespräsidenten-
wahl auf und hallte umso lauter, desto umstrittener der Kandidatenvor-
schlag der Mehrheitsparteien in der Bundesversammlung war. In den
bisherigen Beratungen zur Änderung des Grundgesetzes ist die Frage
oftmals angesprochen worden. Es hat sich jedoch nie eine hinreichende
Mehrheit für eine entsprechende Umgestaltung der Verfassung gefun-
den. Überhaupt tauchen die Forderungen nach der Direktwahl des
Staats oberhauptes üblicherweise genauso schnell wieder ab, wie sie er -
ho ben wurden. Die bisherigen Amtsinhaber haben es anscheinend durch
ihre Amtsführung geschafft, dass das Verfahren durch das Ergebnis
immer wieder zumindest vorläufig legitimiert worden ist. 

Die Anhänger der Volkswahlidee sehen in einer Direktwahl des Präsi-
denten eine Chance, die personalpolitische Vorherrschaft der Parteien
zurückzudrängen. Der Präsident habe, unmittelbar vom Volk gewählt,
eine stärker integrierende Position. Die Gegner der Idee verweisen zum
einen auf historische Erfahrungen – nicht nur auf »Weimar«, sondern
auch darauf, dass sich das gängige Verfahren im Ergebnis bewährt habe.
Zum anderen wird befürchtet, dass die Einführung der Direktwahl nicht
zwangsläufig zu einer besseren Personalauswahl führe. Überdies wür-
den auch bei der Volkswahl des Staatsoberhauptes – so die Lehren aus
anderen Systemen – die Parteien maßgebliche Akteure bleiben. Das viel-
leicht zentrale Argument lautet: Eine Direktwahl müsse mit einer Aus-
weitung der Kompetenzen des Präsidenten verbunden sein und führe
somit zu einer Schwächung des parlamentarischen Prinzips des Grund-
gesetzes. Tatsächlich würde damit die Veto-Rolle des Bundespräsidenten
gestärkt – auch gegenüber der parlamentarischen Mehrheit.  

Als Gegenvorschlag zu einer fragwürdigen Stärkung der Präsidenten-
rolle wird gefordert, dass der Bundestag wieder deutlicher ins Entschei-
dungs zent rum gerückt werden und an Veto-Kraft gewinnen müsse. Wie
das zu ge schehen hat, dafür sind Vorschläge entwickelt worden. Unter
anderem betreffen diese die Frage, wie der Bundestag auf die Prozesse
von Globalisierung und Europäisierung reagieren kann (→ Kapitel 11). 

In der Gesamtschau scheinen sich die aufgeführten Reformideen zu
wi dersprechen. Einige zielen auf eine Straffung von Verfahren. Andere
An sätze machen Entscheidungsprozesse wiederum langwieriger und
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komplizierter, weil sie noch weitere Instanzen einbeziehen oder beste-
hende Veto-Kräfte stärken wollen. 

Generell gilt jedenfalls, dass schnellere Entscheidungen nicht automa-
 tisch die besseren sein müssen. Mit wenig Zeitaufwand zu Beschlüssen zu
kommen, ist noch kein Gewinn. Wenn sich höhere Entscheidungs kosten
später in der Qualität der Entscheidungen »auszahlen«, also die »externen
Kosten« gering sind, hat sich die Investition gelohnt. Aus demokratietheo-
 retischer Perspektive dienen Veto-Spieler als Gegengewichte, die Macht-
missbrauch verhindern können und die Aufgabe haben, voreilige und
potenziell falsche Entscheidungen zu hinterfragen. 

Aber andersrum gilt auch: Langsamkeit ist kein Wert an sich. In mo -
dernen komplexen Gesellschaften bleibt es bei der Notwendigkeit, inner-
halb begrenzter Zeitspannen zu adäquaten Problemlösungen zu kom-
men. Gerade der Bundestag verbindet diese beiden Fähigkeiten: auf der
einen Seite Entscheidungen öffentlich zu diskutieren, und auf der ande-
ren Seite innerhalb einer gesetzten Zeit zu einem Beschluss zu kommen.
Die wohldosierte Einführung von Instrumenten direkter Demokratie
könnte darüber hinaus die Akzeptanz politischer Entscheidungen för-
dern. Jenseits kleinerer Reformschritte wäre somit die Stärkung der par-
lamentarischen Demokratie bei gleichzeitigem Ausbau der partizipativen
Komponenten ein angemessener Ansatz, um die deutsche De mokratie
»wetterfest« zu machen. 

Die deutsche Schlechtwetterdemokratie?

Das bundesdeutsche System ist gelegentlich als »Schönwetterdemokra-
tie« bezeichnet worden. Stabil sei die Demokratie nur, solange bildlich
ge sprochen die Sonne scheine, solange es den Bürgern »gut« gehe. 

Diese Skepsis scheint zunächst einmal von der bundesdeutschen
Geschichte in Frage gestellt worden zu sein. Dass sich die zweite deut-
sche Demokratie überaus stabil in das nächste Jahrtausend würde hin-
einfinden können, war den Gründungsvätern und -müttern nach dem
Zweiten Weltkrieg nur bedingt klar. Einige von diesen hatten angesichts
des deutschen Sonderwegs vielmehr den Eindruck, an dem Projekt einer
»gewagten Demokratie« mitgewirkt zu haben. 

Das bundesdeutsche System hat bereits viele, auch substanzielle He -
rausforderungen verarbeiten können: die wirtschaftliche und soziale Not-
lage nach dem Zweiten Weltkrieg, die Aufnahme der Kriegsflüchtlinge,
die Loslösung vom Besatzungsregime, die Eskalationen des Kalten Krie-
ges, die Einbettung in die europäische Integration, die eine oder andere
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Wirtschaftskrise. Zu den großen Herausforderungen zählt nach wie vor
die Überwindung der deutschen Teilung. Die bundesdeutsche Demokra-
tie hat diesen Sprung kurz nach ihrem vierzigsten Geburtstag in ihrem
Grundgefüge unversehrt überstanden – sich allerdings auch einige Krat-
zer dabei eingefangen, von denen abzuwarten ist, ob diese noch weiter
korrodieren und folglich an die Substanz gehen werden. 

Weitere Herausforderungen stellen sich derzeit auch im Bereich der
Integration unterschiedlicher gesellschaftlicher Kulturen in das politische
System: ethnische, religiöse, soziale und generationenzogene Ge sell-
schaften stoßen aufeinander. Der demografische Wandel beeinträchtigt
die Funktionstüchtigkeit der sozialen Sicherungssysteme. Die Globali-
sie rung führt zu Einbußen in der wohlfahrtsstaatlichen Struktur
Deutschlands. Der internationale Terrorismus fordert den liberalen
Rechtsstaat heraus: Die latente und akute Gefahr, dass Deutschland der
Ort eines Terroranschlags werden kann, scheint die Gewichte zwischen
den Freiheitsrechten des Einzelnen und der sichernden Macht eines star-
ken Staates zu verschieben. 

Angesichts dieser Entwicklungen wird sich herausstellen müssen, ob
sich das Wort von der »Schönwetterdemokratie Deutschland« bewahr-
heitet. Immerhin mag es beruhigen, dass es bislang keiner antidemo-
kratischen »Bewegung« gelungen ist, Unzufriedenheiten effektiv und
langfristig zu kanalisieren – bislang! Das kann nicht zur Entwarnung
Anlass geben. Die Umfragewerte geben dem Zweifel Nahrung: Wird man
sich stets darauf verlassen können, dass die Unterstützung der Demo-
kratie auf hohem Niveau bleibt? Wie wirkt sich das fundamentale Mis-
strauen gegenüber den politischen Eliten langfristig auf die Einstellung
zur demokratischen Verfassung aus?

Die Demokratie in Deutschland bleibt darauf angewiesen, die Bürge-
rinnen und Bürger »mitzunehmen«. Deswegen liegt hier eine zentrale
Aufgabe für die politischen und gesellschaftlichen Funktionsträger. Nicht
in der Abschottung, sondern in der Öffnung der Organisationen und Ver-
fahren für mehr Engagement der Bürger erschließt sich ein Weg zur Stär-
kung und Stabilisierung der deutschen Demokratie. Zwar können Ver-
fahren keine demokratische Kultur garantieren, sie können aber zu ihrer
Ausgestaltung einen Beitrag leisten. Insofern kann die Demokratie durch-
aus die Voraussetzungen schaffen, auf deren Existenz sie beruht. 

Die deutsche Demokratie – eine »geglückte Demokratie« (Edgar Wol-
frum)? Diesen Titel trägt eine jüngere bundesdeutsche Geschichtsdar-
stellung. Freilich: Auf das Glück allein sollte man sich nicht verlassen.
Vielmehr gilt es zu überlegen, wie man dem Glück zukünftig auf die
Sprünge helfen kann. Die deutsche Demokratie muss für eventuell unge-
mütliche Zeiten »wetterfest« gemacht werden. 
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1 Welches sind die institutionellen Veto-Spieler im politischen System
der Bundesrepublik? 

2 An welchen Stellen im bundesdeutschen System sind Konsenspunk-
te eingerichtet, an denen ein Einvernehmen zwischen potentiellen
Veto-Spielern hergestellt werden kann?

3 Ist Deutschland eher eine Konsens- oder eine Konkurrenzdemokratie? 
4 Hat sich die bundesdeutsche Verfassung als veränderungsresistent

erwiesen? 
5 Wo besteht noch weiterer Reformbedarf und mit welchen Maßnah-

men könnte dieser angegangen werden?  
6 Wie beurteilen Sie die Zukunft der bundesdeutschen Demokratie? 

Lernkontrollfragen
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Baden-Baden, Nomos 2004. Mit der informellen Politik in Koalitionsregie-
rungen setzt sich ausführlich ein Buch von Wolfgang Rudzio auseinan-

01 Marschall_Buch_UTB-Basics UVK Konstanz  21.03.11  17:52  Seite 288



L I N K S
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schen Regierungen, Wiesbaden, VS Verlag 2005.

Links

www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Bundesregierung/
Koalitionsvertrag/koalitionsvertrag.html 
Der Koalitionsvertrag der aktuellen Regierungskoalition findet sich
unter dieser URL im Online-Angebot der Bundesregierung. 

www.mehr-demokratie.de/
Der Verein »Mehr Demokratie« präsentiert auf seiner Seite Vorschläge zur
Einführung direktdemokratischer Verfahren auf Bundesebene sowie  zur
Reform der direkten Demokratie auf Lands- und komunaler Ebene.

www.planungszelle.de 
Das Partizipationsmodell der Planungszelle von Peter C. Dienel wird auf
dieser Website vorgestellt. Dort finden sich auch Literaturangaben zur
Methode.
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Besatzungszonen 26, 28, 29, 220

Bundesergänzungszuweisungen 225

Bundeskanzler 99, 144, 155, 156, 157, 159,

162, 163, 165, 166, 168, 185, 190

Bundeskanzleramt 168, 169

Bundeskanzlerwahl 143, 188

Bundesländer 225, 236, 245

Bundesministerium 172

Bundespräsident 32, 123, 131, 144, 145, 156,

159, 161, 163, 172, 175, 176, 180, 181,

183, 184, 185, 186, 187, 189, 191, 192,

193, 196, 204, 224, 274, 285

Bundespräsidialamt 167, 184, 186

Bundesrat 109, 131, 145, 150, 183, 198, 199,

205, 217, 227, 228, 229, 230, 231, 232,

233, 234, 240, 253, 257, 273, 278, 279,

280, 281

Bundesratsmodell 227

Bundesrechnungshof 143, 146

Bundesregierung 68, 109, 131, 145, 154, 204,

205, 253, 258, 264

Bundesstaat 32, 35, 218, 219, 220, 251, 283

Bundesstaatlichkeit 35, 251, 281

Bundestag 48, 51, 57, 61, 67, 68, 69, 109, 112,

127, 130, 131, 132, 133, 136, 138, 139,

142, 143, 145, 150, 151, 154, 161, 163,

165, 179, 181, 183, 185, 196, 198, 199,

205, 207, 213, 229, 230, 231, 232, 233,

252, 253, 264, 273, 274, 275, 279, 280,

281, 283, 284, 285, 286

Bundestagsabgeordnete. Siehe MdB

Bundestagsfraktionen. Siehe Fraktionen

Bundestagspräsident 131, 132, 143

Bundestagsverwaltung 133
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Bundestagswahl 48, 52, 99, 123, 154, 188,

192

Bundestagswahlkampf 154

Bundesverfassungsgericht 84, 88, 109, 110,

111, 112, 114, 123, 143, 146, 150, 163,

183, 186, 187, 188, 190, 196, 197, 198,

199, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 209,

211, 212, 213, 214, 229, 231, 235, 248,

255, 256, 274, 278

Bundesverfassungsgerichtsgesetz 109, 201,

203, 206

Bundesversammlung 178, 179, 180, 181, 183,

285

Bundesverwaltung 174

Bundeswahlleiter 61

Bundeszentrale für politische Bildung 43

Bündnis für Arbeit 76, 77, 276

Bürgerbegehren 236

Bürgerentscheid 236

Bürgerforen 236, 284

Bürgergesellschaft 78, 79

Bürgergutachten 284

Bürgerliches Gesetzbuch 82

Bürgermeister 223, 236, 237

Bürgerrechtsbewegungen 40

CDU 29, 31, 54, 69, 102, 116, 117, 126, 157,

160, 180, 181, 182, 199, 228, 276, 280,

281

checks and balances 186

CSU 31, 69, 102, 116, 117, 157, 160, 276, 281

D-Mark 26

demografischer Wandel 59

Demokratie 13, 32, 35

Demonstrationen 71

Demontage 27

Denationalisierung 241, 263

Deparlamentarisierung 149

Deutsche Demokratische Republik 21, 37, 38,

39, 40, 43, 107

deutsche Einheit 21, 40, 41, 58, 245, 279,

280

Deutsche Einheit 43, 242

Deutsche Partei 31

deutsche Teilung 26, 36

Deutscher Volkskongress 37, 38

Deutscher Volksrat 37, 38

Dienstweg 171

direkte Demokratie 22, 45, 46, 224, 236, 283

Direktkandidat 49, 50

Direktmandat 51

Direktmandatsklausel 51

Direktor beim Deutschen Bundestag 133

Dritter Sektor 79

Drittes Reich 25, 43, 220

DVU 118

Ehernes Gesetz der Oligarchie 123

Einbürgerung 36

Einheitliche Europäische Akte 244

Einheitsstaat 218

Einigungsvertrag 40

Einkommenssteuer 224

Einspruchsgesetz 230

Einwanderung 36

eiserner Vorhang 27

Enquete-Kommission 135, 267

Entgrenzung 241

Entnazifizierung 26, 27

Entparlamentarisierung 130, 149, 150, 151,

210, 264

Ersatzgesetzgeber 197, 209, 210

Erststimme 49

EU-Ausschuss 133

Eurobarometer 267

Europa-Artikel 280

Europäische Atomgemeinschaft 243

Europäische Gemeinschaft 243, 244, 245, 252

Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl

243

Europäische Kommission 248, 249, 250, 255

Europäische Parlament 259

Europäische Union 13, 150, 151, 241, 244,

245, 248, 249, 251, 252, 253, 254, 255,

257, 258, 259, 264, 267, 280
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Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 243

Europäischer Gerichtshof 250, 255

Europäischer Rat 249, 250

Europäischer Rechnungshof 251

Europäisches Parlament 53, 55, 61, 248,

249

Europäisierung 150, 241, 242, 251, 252,

255, 256, 260, 283, 285

Europawahlen 52, 117

Ewigkeitsklausel 34

Fachausschüsse. Siehe Ausschüsse des

Bundestages

Fall der Mauer 39, 41

FAP 109

FDP 29, 31, 102, 116, 117, 126, 143, 157,

160, 162, 180, 181, 182, 199, 228,

276, 279

Feierabendpolitiker 138

Finanzverfassung 278

Flächentarife 75

Föderalismus 86, 218, 232

Föderalismusreform 86, 221, 222, 224, 230,

227, 230, 234, 238, 280, 281, 282

Fragestunde 156

Fraktionen 132, 135, 136, 139, 140, 141, 145,

157, 179

Fraktionenparlament 135, 139

Fraktionsdisziplin 139

fraktionslos 136

Fraktionsrechte 136

Fraktionszwang 139

Framing 96, 101

Frankfurter Dokumente 30, 221

freies Mandat 137, 229

Freihandelszone 244

Freiheitlich-demokratische Grundordnung 35,

36, 109

freiwillige Aufgaben der Gemeinden 237

Friedenspflicht 75, 76

Fünf-Prozent-Hürde 51, 116, 136

funktionale Gewaltenteilung 142

Gemeinden 222, 235, 236, 237, 238

Gemeindeparlament 236

Gemeinderat 236

Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik

(GASP) 244

Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundes-

ministerien 167, 170, 174

Gemeinschaftssteuer 224

Gemeinwohl 62, 77, 78

Geschäftsordnung der Bundesregierung 167,

174

Geschäftsordnungsausschuss 135

Geschäftsordnungsautonomie 131

Gesetzgeber 145, 149, 210, 254, 258, 263

Gesetzgebung 103, 136, 143, 149, 167, 185,

208, 210, 227, 229, 232, 234, 251, 273,

274

Gesetzgebungsnotstand 189, 190

Gewaltenteilung 142, 145, 155, 210, 221

Gewerbesteuer 224, 238

Gewerkschaften 54, 65, 66, 73, 75

Globalisierung 13, 150, 242, 260, 261, 262,

263, 264, 265, 285, 287

going public 71, 74, 191

Große Anfrage 147

Große Koalition 39, 57, 143, 151, 157, 187,

273, 277, 281, 282

Grundgesetz 25, 30, 31, 32, 37, 43, 84, 108,

114, 130, 131, 137, 140, 142, 144, 148,

154, 159, 163, 165, 168, 175, 178, 189,

197, 198, 204, 222, 224, 227, 228, 230,

234, 235, 236, 256, 269, 278, 279, 280,

281, 282, 285

Grundsteuer 238

Gruppenparlament 135, 139

Holocaust 24

Immunität 137

Indemnität 137

Innenministerkonferenz 234

innerverbandliche Demokratie 66

intergouvernemental 264
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intergouvernmental 245

Internationalisierung 260

Internet 94, 102, 126

Interparlamentarische Union 153

interpellatives Verfahren 146

Kabinett 157, 163, 165, 170

Kabinettsprinzip 166

Kalter Krieg 26, 286

Kanzleramtschef 169

Kanzlerdemokratie 154, 167, 168, 170

Kanzlerkandidat 99

Kanzlermehrheit 142, 144, 157, 188

Kanzlerprinzip 166, 167

Kanzlerrunde 77

Kanzlerwahl 144, 160

Kartellpartei 122

Kleine Anfrage 147

Koalition 150, 157, 162, 170, 179, 180, 272,

275, 276

Koalitionsausschuss 159, 276

Koalitionsfreiheit 64, 65

Koalitionsrunde 159

Koalitionsvertrag 157, 276, 289

Kommission zur Ermittlung der Konzentration

auf dem Medienmarkt 90

Kommissionspräsident (EU) 249, 250

Kommunalebene 237

Kommunalpolitik 218, 235, 238

Kommunalverfassung 236, 237

Kommune 235, 237

Kompatibilität 155

Konferenz von Jalta 26

Konfliktfähigkeit 78

Konkordanzdemokratie 271

konkrete Normenkontrolle 204

Konkurrenzdemokratie 271, 277, 278

konkurrierende Gesetzgebung 227, 282

Konsensdemokratie 271

Konsenspunkte 270, 275, 277

konstruktives Misstrauensvotum 142, 144,

159, 160, 161, 162, 272

Konzentrationsprozesse 90

Konzertierte Aktion 76, 276

kooperativer Föderalismus 219, 232, 234

Körperschaftssteuer 224

KPD 29, 31, 109, 116

Kriegsgefangenschaft 27

Kruzifix-Urteil 214

Kultusministerkonferenz 234

Länder 220, 222, 258, 280

Länderfinanzausgleich 224, 225, 279

Landesliste 49, 139

Landesparlament 150, 223

Landesregierung 204, 228, 257, 258

Landesverfassungen 28

Landeswahlleiter 61

Landtag 30, 223, 257, 258

Landtagswahl 52, 61

Linkspartei.PDS 58, 143

Lissabon-Urteil 256, 259

Listenkandidat 50

Lobbyismus 68, 69, 77

Lohnsteuer 224

Londoner Empfehlungen 29, 30

Londoner Sechs-Mächte-Konferenz 29, 221

Maastricht-Urteil 256

Marshall-Fond 27

Massenmedien 74, 83, 96, 149

Massenparteien 119, 123

MdB 135, 137, 138, 150

Medialisierung 95, 103

Mediatisierung 95, 96, 97, 98, 99, 103, 120

Medien 83, 85, 89, 97, 98, 100, 102, 103, 149,

150, 168, 212, 255, 274, 283

Mediendemokratie 103

Mediengesellschaft 95, 191

Mediengesetze 86

Medienholding der SPD 89

Medienkanzler 97, 168

Medienrecht 84

Mediensystem 83, 89

Mediokratie 102, 103

Mehrebenenkonstellation 217
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Mehrheitsdemokratie 272, 277

Mehrheitswahlrecht 282

Michigan-Modell 54

Militärgouverneur 30, 31

Minderheitskanzler 188, 189

Minderheitsregierung 159, 272

Minister 154, 155, 163, 165, 185, 224

Ministerialbürokratie 154, 167, 170, 250

Ministerialdirektor 171, 172

Ministerialdirigent 171

Ministerialverwaltung 69, 170, 171

Ministerium für Staatssicherheit 38

Ministerpräsident 29, 30, 31, 221, 223, 224

Ministerrat 248

Montagsdemonstrationen 41

Montanunion 243

Nachrichtenwerte 99, 100

namentliche Abstimmung 136

Nationalsozialismus 76, 108, 116, 219

nationalsozialistische Diktatur 20, 24, 29

Nebentätigkeit 138

negative campaigning 99

negatives Stimmgewicht 50

Neo-Korporatismus 75, 76, 276

Neue Soziale Bewegungen 55, 57, 117

Neugliederung des Bundesgebietes 46

NGO 55, 67

nicht-zustimmungsbedürftige Gesetze 229,

232, 273

Nichtwähler 52, 53

non-decision 99

Normenkontrolle 204, 210

Normenkontrollverfahren 143, 146, 202, 207

Notstandsgesetze 279

Notstandsrecht 30

NPD 109, 110, 118, 206

NSDAP 29

Oberster Gerichtshof 196, 199

öffentlich-rechtlicher Rundfunk 87, 90, 101

öffentlicher Dienst 36

Öffentlichkeitsarbeit 71, 149

office seeking 122

Online-Wahlkampf 99

Opposition 135, 142, 143, 145, 147, 148, 151,

168, 181, 187, 199, 204, 207, 208, 232,

233, 264, 273, 274, 275

Organisationsfähigkeit 73, 78

Organisationsgewalt 164

Organklage 186

Organstreitverfahren 146

Ostpolitik 39

parlamentarische Demokratie 130, 264, 265,

286

parlamentarische Gebräuche 131

Parlamentarische Versammlung 264

parlamentarischer Geschäftsführer 136

Parlamentarischer Rat 30, 31, 108, 228, 278

Parlamentarischer Staatssekretär 156, 171

Parlamentsauflösung 272

Parlamentsrecht 143

Parlamentsreform 151

Partei 50, 69, 88, 106, 107, 109, 111, 114, 121,

125, 126, 139, 233, 237, 255, 272, 273,

276, 283

Parteiendemokratie 103, 107, 126

Parteienfinanzierung 110, 115, 122, 129

Parteiengesetz 109, 110, 111, 112, 114, 115,

129

Parteienkritik 121, 125

Parteienstaat 111

Parteiensystem 106, 116, 121

Parteienverdrossenheit 121, 123, 124

Parteiidentifikation 54

Parteipresse 89

Parteiverbot 109, 110, 201, 204, 206

Partikularinteresse 77

Paulskirchenverfassung 25

PDS. Siehe Linkspartei.PDS

personalisiertes Verhältniswahlrecht 49

Petition 148

Petitionsausschuss 135, 148

Planungszelle 284, 289

Plebiszit 46
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Politik des leeren Stuhls 247

Politikverflechtung 217, 234, 235, 251, 273

Politikzyklus 98

politische Beteiligung 54

politische Kultur 44, 56, 57, 59, 116

politischer Beamter 172

Postmaterialismus 119

Potsdamer Konferenz 26

Präsidentenanklage 183

präsidentielle Regierungsform 237

Präsidium 133

Pressefreiheit 84

Preußen 28, 219, 221

Radikalenerlass 36

Rahmengesetzgebung 86, 227, 235

rationaler Wähler 54

Rechtsextremismus 59

Rechtspositivismus 23, 35

Rechtsprechung 103, 196, 199, 210, 255

Rechtsstaat 32, 33, 35

Redeparlament 141

Referendum 46

Referentenentwurf 171

Regierungsfraktion 150

Regierungsmehrheit 142, 145, 146

Reichskanzler 22, 24

Reichspräsident 22, 23, 176, 177, 179, 186

Reichsstände 219

Reichstag 22, 23, 177

Reichsverfassung 24

Republik 32, 35

Reservemacht des Bundespräsidenten 188, 189

Ressortprinzip 166

Richterwahlausschuss 196

Richtlinien 253, 254

Richtlinienkompetenz 166, 277

Rieplsches Gesetz 94

Rittersturz 30

Römische Verträge 243

Runder Tisch 39

Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag 86

Rundfunkgebührenstaatsvertrag 86

Rundfunkrat 88

Rundfunkstaatsvertrag 86

Sainte-Laguë 50

Schengener Abkommen 244

Schlichtungsverfahren 76

Schuldenregel 222

Schuman-Plan 243

Schweigespirale 102

Selbstauflösungsrecht des Bundestages 163

semi-präsidentielles System 175

semi-souveräner Staat 269

Senatsmodell 227

Solange I-Urteil 255

Solange II-Urteil 255

Soldaten sind Mörder-Beschluss 214

Sonderausschuss 135

soziales Kapital 79

Sozialismus 59

Sozialistische Einheitspartei Deutschland 38,

40, 107

Sozialpflichtigkeit des Eigentums 33

Sozialstaat 32, 35

SPD 29, 31, 54, 69, 102, 116, 117, 181, 182,

199, 228, 280, 281

Spiegel-Urteil 85

SRP 109

Staatenbund 218, 248

Staatsakt 185

Staatsbegräbnis 185

Staatsminister 156

Staatsoberhaupt 31, 32, 172, 175, 176,

191

Staatsrat 38

Staatssymbole 185

Städte. Siehe Gemeinden

Stadtparlament 236

Stammwähler 123

Statistisches Bundesamt 61

Streik 72, 73, 76

subnationale Ebene 217

Subsidiarität 259, 260

super-repräsentativ 44, 46, 47, 59, 283
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supranational 245, 248

Systeme 217

Tageszeitungen 89, 92

Tarifautonomie 75

Tarifpartei 75, 76

Tarifpartner 66

Tarifverhandlung 75

Tarifvertrag 76, 274

Tarifvertragsgesetz 75

Terrorismus 261, 287

Transnationalisierung 260

trennföderale Systeme 219, 234

TV-Duell 99

Überhangmandat 179

übertragener Wirkungskreis 237

Umsatzsteuer 224

Untersuchungsausschüsse 71, 131, 135, 143,

147

Verbände 63, 65, 67, 69, 70, 76, 78, 97, 150,

274, 276

Verbändedemokratie 63, 80

Verbändeliste 67, 68

Verbänderegister 69

Verbändestaat 63

Verbundföderalismus 219, 255

Verbundsteuer 234, 237

Vereinigungsfreiheit 64, 65

Vereinsrecht 82

Verfassungsbeschwerde 202, 203, 207

Verfassungsgericht. Siehe Bundesverfassungs-

gericht

Verfassungsgerichte der Länder 222

Verfassungsschutz 35

Verfassungsvertrag 247, 283

Verhandlungsdemokratie 270, 271, 275, 277

Vermittlungsausschuss 136, 231, 232, 275

Vermittlungsverfahren 229, 231, 232

Verordnungen 253

verspätete Nation 219

Verteidigungsausschuss 133

Verteidigungsfall 279

vertikale Gewaltenteilung 33

Vertrag von Lissabon 247, 249, 252, 257

Vertrag von Maastricht 244, 260

Vertrauensfrage 142, 159, 161, 162, 163,

188, 190, 272

Verwirkung von Grundrechten 204

Veto-Punkte 270, 271, 273, 275, 278, 281,

283

Veto-Spieler 270, 271, 272, 273, 274, 276,

277, 278, 281, 282, 284, 286, 288

Video-Malaise 97

Volksbegehren 46, 47

Volksentscheid 45, 46, 47, 283

Volksinitiative 46, 47, 284

Volkskammer 40

Volkspartei 117, 119, 120

vote seeking 120

Wahlausschuss des Bundestages 198, 199

Wahlbeteiligung 52, 53, 58

Wahlen 72, 222, 283

Wahlkampf 99

Wahlkreise 49

Wahlrecht 56, 61

Wahlverfahren 131

Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion 40

Währungsunion 244

Warnstreik 76

WASG 118

Wechselwähler 123

wehrhafte Demokratie 33, 34, 65, 110

Weimarer Reichspräsident 176

Weimarer Reichsverfassung 21, 43, 46, 108,

177, 186

Weimarer Republik 14, 20, 21, 23, 24, 29, 43,

116, 177, 186, 219

Welthandelsorganisation 262

Wesentlichkeitstheorie 145

Westminster-Demokratie 271

Wettbewerbsdemokratie 271

Wirtschafts- und Sozialausschuss 251

Wohlfahrtsverbände 67
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Zehn-Punkte-Plan 39

Zinsabschlagssteuer 224

Zivilgesellschaft 78, 79

Zuschauerdemokratie 56

zustimmungsbedürftige Gesetze 229, 230,

273

Zwangsschlichtung 75

Zwei-Ebenen-Spiel 253, 264

Zwei-plus-Vier-Vertrag 40

Zweite Kammer 131, 227, 228

Zweiter Weltkrieg 20, 26

Zweitstimme 49, 51
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